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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen 
Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, 
Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer Gesetze 
(Drs. 17/14651) 
hier: Wahlalter 16 
 (Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt: 

„2. In Art. 1 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „18.“ durch die Angabe 
„16.“ ersetzt.“ 

2. Die bisherigen Nrn. 2 bis 25 werden die Nrn. 3 bis 26. 

 

 

Begründung: 

Die wichtigste Form der politischen Teilhabe in einer Demokratie ist 
das Wahlrecht. Zu einer zukunftsorientierten Beteiligungspolitik gehört 
deshalb die Absenkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei 
kommunalen Wahlen auf 16 Jahre. 

 


